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Abkürzungen: 
BSNR = Betriebsstättennummer ED = Erstmalige Dokumentation FD = Folgedokumentation GP = Gemeinschaftspraxis MVZ = Medizinisches Versorgungszentrum 
TE/EWE = Teilnahme-/Einwilligungserklärung des Patienten 

 

 

Situation/Sachverhalt Erläuterung Vorgehen weiterer Hinweis 

Versicherter wechselt 
Krankenkasse 

 Erneute TE/EWE + ED erforderlich  

Versicherter wählt neuen 
DMP-Arzt 

 Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter LANR/BSNR des neuen DMP-Arztes 

ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 

Wechsel des DMP z.B. Wechsel von Diabetes Typ 1 zu Diabetes 
Typ 2 

Erneute TE/EWE + ED erforderlich  

Arztpraxis erhält neue 
BSNR 

z.B. aufgrund Änderung der Fachrichtung Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter neuer BSNR 

ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 

Regelung zu „Witwen-
vertretung/- vierteljahr“ 

Arzt übernimmt die „Witwenvertretung“ in der 
Praxis eines verstorbenen Kollegen 
 

In der Vertretungszeit wird unter der LANR des 
verstorbenen Arztes weiter dokumentiert, keine 
neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung mit FD 
unter BSNR des Verstorbenen 

Maximal zwei 
Quartale 
(s. BMV-Ä 3. 

Abschnitt, § 4) 

Praxisübernahme durch 
einen neuen Arzt 

Aufgabe der Praxis, z.B. wg. Ruhestand, Tod, 
Übernahme nach „Witwenvertretung“ – Praxis 
samt Patientenbestand wird von neuem Arzt 
übernommen – Vergabe einer neuen BSNR 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter LANR/BSNR des neuen DMP-Arztes 

Ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 

GP teilt sich auf jeder Arzt nimmt seinen Patientenbestand mit 
– jeder Arzt erhält eine neue BSNR 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter jeweils neuer BSNR 

ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 

GP teilt sich auf Patientenbestand folgt einem Arzt – jeder 
Arzt erhält eine neue BSNR 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter neuer BSNR 

ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 

GP setzt sich neu 
zusammen 

ein Arzt verlässt die GP, neuer Arzt tritt GP 
bei – Patientenbestand bleibt in GP – GP 
erhält eine neue BSNR 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter neuer BSNR der GP 

ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 
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Situation/Sachverhalt Erläuterung Vorgehen weiterer Hinweis 

GP setzt sich neu 
zusammen 

ein Arzt verlässt die GP, neuer Arzt tritt GP bei 
– Patientenbestand teilt sich zwischen neuer 
Einzelpraxis und GP auf – GP und neue Ein- 
zelpraxis erhalten eine neue BSNR 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter jeweils neuer BSNR der GP bzw. 
Einzelpraxis 

ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 

GP setzt sich neu 
zusammen 

ein Arzt verlässt die GP, neuer Arzt tritt GP 
bei – Patientenbestand folgt neuer 
Einzelpraxis – Arzt in Einzelpraxis erhält eine 
neue BSNR 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter neuer BSNR der Einzelpraxis 

ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 

Praxisgemeinschaft wird zur 
GP 

Ärzte mit jeweils eigener BSNR schließen 
sich zu GP mit einer neuen, gemeinsamen 
BSNR zusammen 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 
mit FD unter neuer, gemeinsamer BSNR 

ab Gültigkeit der 
neuen BSNR! 

Einzelpraxen werden zur 
GP 

Ärzte mit jeweils eigener BSNR schließen 

sich zu GP mit einer neuen, gemeinsamen 
BSNR zusammen 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 

mit FD unter neuer, gemeinsamer BSNR 

ab Gültigkeit der neuen, 

gemeinsamen BSNR! 

MVZ – Arzt verlässt MVZ ein Arzt verlässt das MVZ und gründet eine 

Einzelpraxis mit neuer BSNR – 

Patientenbestand geht mit 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 

mit FD unter neuer BSNR der Einzelpraxis 

ab Gültigkeit der neuen 

BSNR! 

MVZ – Arzt kommt hinzu ein Arzt tritt einem MVZ bei – erhält BSNR 

des MVZ – Patientenbestand wird künftig im 

MVZ betreut 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 

mit FD unter BSNR des MVZ 

ab Gültigkeit der BSNR 

des MVZ für den Arzt! 

MVZ – aus Einzelpraxen 

wird MVZ 

Ärzte mit jeweils eigener BSNR schließen 

sich zu MVZ mit einer neuen, gemeinsamen 
BSNR zusammen 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 

mit FD unter neuer, gemeinsamer BSNR des 
MVZ 

ab Gültigkeit der neuen, 

gemeinsamen BSNR! 
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Situation/Sachverhalt Erläuterung Vorgehen weiterer Hinweis 

MVZ – Trennung Ärzte eines MVZ trennen sich – jeder Arzt 

erhält eine neue, eigene BSNR – Patienten- 

bestand folgt dem jeweiligen Arzt 

Keine neue TE/EWE erforderlich, Weiterführung 

mit FD unter jeweils neuer, individueller BSNR 

ab Gültigkeit der neuen, 

individuellen BSNR! 

Patient beendet die 
DMP-Teilnahme 

z.B. Kündigung, Tod etc. 

Keine FD mehr erstellen. Mitteilungen an die 
Datenstelle können unterbleiben. 

Ggf. Arztreminder für diesen Patienten 
ignorieren. 

 

 


